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Sachbearbeiter

Mag. Wolfgang Santer 

Verfahren:
D/6264/2026
A/1329/2026

03.04.2026

Zahl        900/2026/RA
Betrifft: Rechnungsabschluss 2025

K U N D M A C H U N G

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 31. März 2026 nachstehendes beschlossen:

2. Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025

Der Gemeinderat beschließt, den in der Zeit vom 16. März 2026 – 30. März 2026 zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufgelegenen Rechnungsabschluss sowie die Überschreitungen 
der Einnahmen und Ausgaben zu genehmigen. Dem Bürgermeister wird als Rechnungsleger 
die Entlastung erteilt. Der Rechnungsabschluss 2025 wird lt. Vorlage genehmigt. 

Einwendungen gegen diesen Gemeinderatsbeschluss sind innerhalb der Kundmachungsfrist 
beim Gemeindeamt Sölden schriftlich einzubringen. 

Der Bürgermeister:
   Mag. Ernst Schöpf

ANSCHLAGTAFEL
Kundmachung vom 07.04.2026
Kundmachung bis 22.04.2026
Abnahme am 23.04.2026
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